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7. Was eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland betrifft, ste-
hen sich zwei Ansichten gegenüber: Dethloff diskutiert die Einführung einer 
altruistischen Leihmutterschaft in Deutschland und erwähnt, dass diese in man-
chen Staaten zum Teil eine inländische Staatsangehörigkeit der Beteiligten vo-
raussetzt (S.  61).

Hier zeigt sich, dass gemäß Art.  19 EGBGB das Kriterium der (deutschen) 
Staatsangehörigkeit eines Erwachsenen überflüssig ist, da sich nach Art.  19 
Abs.  1 Satz 1 EGBGB das anwendbare Recht nach dem gewöhnlichen Aufent-
halt des Kindes (ius soli) richtet; das heißt, bei einer Legalisierung der Leihmut-
terschaft in Deutschland ist wohl deutsches Recht Abstammungsstatut. Die In-
teressen der Leihmutter werden, immer vorausgesetzt, sie handelt selbstbestimmt, 
gemäß Art.  19 Abs.  2 EGBGB durch die Anwendung deutschen Rechts und der 
damit verbundenen medizinischen Standards bestmöglich geschützt. Der Schutz 
der Schwächeren, nämlich der Leihmutter und des Kindes, wird dadurch nach 
deutschem Recht gewährleistet.

Dieser Position steht eine ablehnende Haltung gegen eine Legalisierung der 
Leihmutterschaft in Deutschland gegenüber, die überraschenderweise von 
 einem Wirtschaftsrechtler vertreten wird. Auch die Entscheidung des OLG 
Braunschweig vom 12. April 20172 scheint hier anachronistisch.

8. Es zeichnet die vorgelegte Studie aus, dass sie sowohl wichtige juristische 
und medizinische Hintergrundinformationen als auch wertvolle Erfahrungsbe-
richte liefert. Dieses Werk sollte daher in keiner Gerichtsbibliothek, familien-
rechtlichen Kanzlei, familienrechtlichen Beratungsstelle oder Universitätsbib-
liothek fehlen. Indem das vorgestellte Buch nicht nur den Blickwinkel des 
Gesetzgebers, sondern auch Erfahrungen der Betroffenen berücksichtigt, ver-
dient diese interdisziplinäre rechtsvergleichende Studie breites Interesse.

Hamburg Irene von der Heyde

2 OLG Braunschweig 12.4.2017 – 1 UF 83/13, IPRspr. 2018 Nr.  307a.

Schnitzler, Antonia: Rechtskulturvergleich zur Gleichstellung nichtehelicher 
Kinder. Eine Untersuchung zur rechtlichen Anpassung an gesellschaftliche 
Veränderung in Deutschland und England. (Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 
2018/19.)  – Tübingen: Mohr Siebeck 2019. XXIV, 314 S. (Rechtsverglei-
chung und Rechtsvereinheitlichung. 68.)

I. Gesellschaftliche und rechtliche Diskriminierung sowie Stigmatisierung 
nichtehelicher Kinder haben sich sowohl in Deutschland als auch in England im 
Laufe des 20. Jahrhunderts weitgehend aufgelöst. Heutzutage noch bestehende 
Diskriminierungen sind nicht (familien-)rechtlicher, sondern sozial-faktischer 
Natur. Das Interesse der Autorin, Antonia Schnitzler, gilt dem Prozess der Anglei-
chung der Stellung ehelicher und nichtehelicher Kinder sowie der Analyse der 
Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und dem Recht 
(S.  1). Sie verfolgt dabei im Kern zwei Ziele: erstens, ein allgemeines Verständ-
nis für den Prozess der rechtlichen Rezeption gesellschaftlicher Veränderungen 

RabelsZ 85, 957–961 – 10.1628/rabelsz-2021-0061
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zu entwickeln, und zweitens, nationale Eigenheiten und damit zugleich charak-
teristische Züge der jeweiligen Rechtskultur herauszuarbeiten (S.  7). Mit diesen 
Zielen nimmt die Autorin die Leserinnen und Leser mit in die rechtlichen 
Gleichstellungsprozesse in Deutschland und England seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts.

II. Thematisch gliedert sich die Arbeit in vier Teile: Teil 1 umfasst Einfüh-
rung, Methodik und Grundlagen der Untersuchung. Teil 2 thematisiert in zwei 
großen Blöcken die rechtlichen Gleichstellungsprozesse in Deutschland und in 
England. In Teil 3 vergleicht die Autorin anschließend die Prozesse miteinan-
der, analysiert ihre Ergebnisse und präsentiert zuletzt in Teil 4 ihre Schlussthe-
sen. Das Literaturverzeichnis umfasst 453 Quellen mit einer Vielzahl an fremd-
sprachiger Literatur.

III. Die Untersuchung beginnt im ersten Teil mit einer Einführung in das 
Thema und die Methodik (S.  1–39). Als Untersuchungsmethode wählt die Au-
torin einen historisch-analytischen Ansatz. Denn weder ein rein historischer 
noch ein allein rechtlich-normativer Vergleich könnte die Vielschichtigkeit 
familien rechtlicher Entwicklungen und den kulturellen Kontext abbilden 
(S.  8–9). Ein „Rechtskulturvergleich“ erfordert vielmehr den Blick in die Ge-
schichtsbücher und eine Kontextualisierung mit sozialen und politischen Ent-
wicklungen. Gerade weil das Familienrecht stark religiösen und politischen 
Einflüssen ausgesetzt war, greife ein reiner Rechtsvergleich zur Erkenntnisge-
winnung im Sinne der angedachten Doppelzielsetzung zu kurz. Der Begriff 
„Gleichstellung“ soll als Prozess verstanden werden: „Es soll ergründet werden, 
wie gesellschaftliche Veränderungen vom Recht rezipiert“ (S.  5) und der Zu-
sammenhang von Gleichstellungsprozessen soll als Reaktion auf strukturelle 
Veränderungen der Familie analysiert werden (S.  39).

Nach der Einführung in die Methodik skizziert die Autorin die historische 
Entwicklung der Familienformen seit der vorindustriellen Zeit (S.  23–29) sowie 
die historischen Hintergründe der Diskriminierung nichtehelicher Geburten 
(S.  30–35). Von dem Familienmodell der frühen Neuzeit (S.  24) über die Arbei-
terfamilie und die bürgerliche Familie hin zur modernen Kernfamilie (S.  26–
27) erläutert die Autorin Ursprung und Wandel des Familienbildes. Auf dieses 
historische Grundwissen aufbauend, legt sie ab Seite 30 die Hintergründe der 
Diskriminierung nichtehelicher Kinder dar.

IV. Mit diesem Hintergrundwissen untersucht die Autorin in Teil 2 den 
Gleichstellungsprozess seit Beginn des 20. Jahrhunderts jeweils für Deutschland 
(S.  41–143) und England (S.  143–216). Dabei setzt sie ihren Schwerpunkt auf die 
prägenden Rechtsnormen des Nichtehelichenrechts aus der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, da in diesem Zeitraum die wesentlichen Reformschritte ein-
geleitet wurden (S.  6).

1. Die Zeitreise beginnt um das Jahr 1900, mit der Entstehung des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB). Die Autorin beschreibt die Einflussfaktoren der In-
dustrialisierung, gesellschaftliche und soziale Veränderungen sowie das bürger-
liche Familienkonzept als Ausgangslage (S.  42–46). Sodann erläutert sie die 
Entstehung des Nichtehelichenrechts (S.  46–53).

Für die Entwicklung Deutschlands auf dem Gebiet des Rechts nichtehelicher 
Kinder hat die Autorin in den Archiven des Gesetzgebers geforscht und berei-
chert ihre Arbeit mit Zitaten, die Rechtsgeschichte lebendig werden lassen. So 
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sprach der Gesetzgeber zur Entstehungszeit des BGB von der nichtehelichen 
Kindschaft als „Pflanzschule des Lasters und des Verbrechens“ und befürchtete, 
dass die Mutter einen „aus ihrer Unsittlichkeit hervorgehenden, auch indirek-
ten, Vermögensvortheil“ bezwecken könne (S.  47–48 m. w. N.). Vor dem Hin-
tergrund einer patriarchalischen und moralistischen Grundeinstellung wundert 
es also nicht, dass nichteheliche Kinder – als Inkarnation von Sittenverfall und 
Laster verfemt – eine schlechte rechtliche Stellung innehatten. Eine familiäre 
Beziehung existierte nur zwischen Mutter und Kind (S.  50). Zwischen Vater 
und Kind gab es keine familienrechtliche Beziehung. Eine biologische Abstam-
mung wurde ignoriert, eine Verwandtschaft verneint (S.  51). Die einzige recht-
liche Beziehung bestand im Unterhaltsanspruch des nichtehelichen Kindes ge-
gen den Vater, der schuldrechtlich ausgestaltet war (S.  51). Dies ist nur ein 
Ausschnitt der rechtlichen Stellung des nichtehelichen Kindes (dazu S.  46–53).

Ein wesentlicher Umschwung erfolgte Mitte des 20. Jahrhunderts, als sich 
das traditionelle Familienbild zum Modell der modernen Kernfamilie entwi-
ckelte. Das patriarchale System der bürgerlichen Familie und ihre moralischen 
Grundwerte aus der Entstehung des BGB boten zunächst eine Konstante in den 
Unwägbarkeiten der Nachkriegszeit (S.  69–70). Nach der Verabschiedung des 
Grundgesetzes bildete das neu gegründete Bundesverfassungsgericht einen ers-
ten Gegenpol zu den konservativen Einflüssen (S.  70–76). Der Wendepunkt in 
der Gesetzgebung war das Nichtehelichengesetz von 1969 (S.  77–94). Das Bun-
desverfassungsgericht trieb mit seiner Rechtsprechung die Gleichstellung voran 
(S.  94–100). Dies mündete in der zweiten umfassenden Reform des Nichteheli-
chenrechts durch die Kindschafts-, Beistands-, Erbrechts- und Unterhaltsre-
form 1997 und 1998 (S.  100–129). Weitere Gleichstellungsschritte durch das 
Bundesverfassungsgericht und den EGMR sowie gesetzgeberische Nachbesse-
rungen werden in einem letzten Abschnitt beschrieben (S.  129–143).

2. Entsprechendes arbeitet die Autorin für die Gleichstellungsprozesse in 
England auf. Sie beginnt mit einem Exkurs über die historischen Wurzeln des 
englischen Nichtehelichenrechts (S.  144–152) und schließt mit den letzten ge-
setzgeberischen Akten Ende des 20. Jahrhunderts (S.  195–206, 207–216).

Die Autorin stellt fest, dass das Common-Law-Nichtehelichenrecht, welches 
seine Wurzeln im 16. Jahrhundert hat, bis weit in das 20. Jahrhundert fortgalt. 
Die Negierung jeglicher familienrechtlicher Beziehungen zum nichtehelichen 
Kind stellte lange Zeit den Normalfall dar, wobei eine Stigmatisierung nicht-
ehe licher Kinder erst später hinzukam (S.  145–146). Aufgeweicht wurde diese 
strenge Handhabung durch die sogenannten Poor Laws, die eine Unterhalts-
pflicht des Vaters unter strengen Voraussetzungen vorsahen. Ein zivilprozessua-
les, restriktiv gehandhabtes Vorgehen gegen den Vater wurde erst Mitte des  
19. Jahrhunderts ermöglicht (S.  150–151). Erste Fortschritte hinsichtlich einer 
Gleichstellung erfolgten mit den Reformdebatten in den 1920er-Jahren (S.  152–
157). Der Reformprozess verlief in den 1950er-Jahren zunächst schleppend  
bzw. ohne bahnbrechende Neuerungen, was insbesondere den politischen Ver-
hältnissen geschuldet war (S.  158–165). Im anschließenden Jahrzehnt jedoch 
kam Bewegung in die Debatte (S.  165–194). Dies beruhte auf dem wachsenden 
Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema. Einen Meilenstein setzten schließ-
lich der Family Law Reform Act 1987 und der Children Act 1989, die eine 
wesentliche Gleichstellung nichtehelicher und ehelicher Kinder begründeten 
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(S.  284). Hierauf folgte zuletzt eine Debatte über die Stärkung der Position des 
Vaters eines nichtehelichen Kindes (S.  207–216).

V. Im dritten Teil, dem Vergleich, erläutert die Autorin zunächst die in bei-
den Ländern vorherrschenden Argumentationslinien. Sie fasst zusammen: „Die 
rechtliche Diskriminierung stellt sich als Produkt einer historischen Überlage-
rung wirtschaftlicher, religiöser, ideologischer, moralischer, sozial-normativer, 
politischer etc. Sinnzuschreibungen dar, die zu einer generellen Stigmatisierung 
geführt hatten und die gesellschaftliche Bedeutung von Nichtehelichkeit präg-
ten“ (S.  217).

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren konservativ-restaurative Ar-
gumente maßgebend (S.  218–222, 286–287). Erst in den 1960er-Jahren fand ein 
Wandel zivilgesellschaftlicher Werte statt. Die Autorin stellt sowohl Gemein-
samkeiten als auch Unterschiede in den beiden Ländern dar: Während der deut-
sche Diskurs verfassungsrechtlich geprägt war und maßgeblich auf Gerechtig-
keit und Humanität basierte, bildeten im englischen Diskurs  – mangels 
kodifizierten Verfassungsrechts – die Unschuld des Kindes an seiner Situation 
und Mitgefühl wesentliche Argumentationslinien. Auch geänderte Lebenssitu-
ationen und ein neues gesellschaftliches Selbstverständnis trugen zu einer Los-
lösung von den ursprünglichen Werten und Traditionen bei (S.  226–230).

Spannend ist auch die Analyse zum Einfluss der nationalsozialistischen 
Nichtehelichengesetzgebung und zum sozialistischen Nichtehelichenrecht der 
DDR (S.  230–232). Die Autorin hält fest, dass die zu dieser Zeit stattgefundene 
Aufwertung nichtehelicher Kinder nicht Ausdruck einer Ausrichtung an einer 
geänderten Familienrealität war, sondern eine ideologische Instrumentalisie-
rung des Familienrechts darstellte (S.  1, 286).

Im Abschnitt „Akteure“ (S.  232–250) wird erläutert, welche Gruppen – von 
der Wissenschaft (S.  233–250) über Vereinigungen für nichteheliche Kinder 
und Mütter (S.  238–239) und die christliche Kirche (S.  239–240) bis hin zur 
Frauenbewegung (S.  242–243) und zu verfassungsrechtlichen Institutionen 
(S.  243–250) – in welcher Weise auf die jeweiligen Rechtsprozesse in Deutsch-
land und England eingewirkt haben.

Zuletzt stellt die Autorin einen expliziten Rechtsvergleich an (S.  251–265). 
Sie konstatiert sich stark unterscheidende Ausgangslagen in Deutschland und 
England zu Beginn des Betrachtungszeitraumes, die sich bis zum heutigen Tage 
so angenähert haben, dass in beiden Staaten von Gleichstellung gesprochen wer-
den kann (S.  264). Kurz gesagt: Während in Deutschland die 1960er-Jahre 
 einen Wendepunkt darstellten, zog England rund 20 Jahre später nach (S.  266, 
287). Die Autorin erklärt dies mit retardierenden Faktoren im englischen 
(S.  268–277) und beschleunigenden Effekten im deutschen Recht (S.  277–283). 
In ihrer Ausgangslage waren England und Deutschland, wie gesagt, grundver-
schieden: Während England auf eine „jahrhundertelange Tradition von Parla-
mentarismus und liberalen Werten zurückblicken“ (S.  266) konnte, befand sich 
Deutschland in der Nachkriegszeit in einem „Selbstfindungsprozess“. Eine 
Grund- und Werteordnung musste sich erst noch entwickeln. Die Rückbesin-
nung auf vor der NS-Zeit geltende Werte versprach zwar eine Befriedigung der 
Sehnsucht nach Stabilität, passte jedoch weder zu der veränderten Realität, 
nämlich dem Ansteigen der Zahl nichtehelicher Kinder nach dem Krieg, noch 
zum Zeitgeist (S.  267–268). So wurde der Diskurs in Deutschland vom Verfas-
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sungsrecht – insbesondere Art.  6 Abs.  1 und Abs.  5 GG – bestimmt, während in 
England mangels einer solchen „übergeordnete[n] normative[n] Ebene“ (S.  278) 
die Reformen weniger von rechtlichen als von sozialpolitischen Impulsen ge-
prägt waren. Dem Bundesverfassungsgericht misst die Autorin eine tragende 
Rolle für die Anpassungsfähigkeit des deutschen Rechts an veränderte Umstän-
de im Realbereich zu.

Mit 22 Schlussthesen rundet die Autorin die Arbeit im vierten Teil ab und 
fasst die wichtigsten Ergebnisse knapp zusammen.

VI. Insgesamt bietet die Arbeit einen methodisch außergewöhnlichen und 
dadurch spannenden Blick auf den Gleichstellungsprozess nichtehelicher Kin-
der. Wer vermutet, dass sich hinter dem Titel der Arbeit eine rein familienrecht-
liche Untersuchung verbirgt, hat weit gefehlt: Die Untersuchung eröffnet den 
Leserinnen und Lesern einen modernen Zugang zur Rechtswissenschaft. Der 
Wechsel zwischen Methodik und Subsumtion ist angemessen. Die Autorin ex-
pliziert den Prozess ihrer Methodenwahl, ohne dass sie sich in der Wiedergabe 
abstrakter Methodenlehre verliert.

Die Einblicke in konkrete historische Lebenssituationen der Familien verlei-
hen dem Text Farbe (z. B. S.  31–35). Insbesondere die sittlich-moralische Wer-
tung des historischen Gesetzgebers verursacht heute Kopfschütteln. Diese Dar-
stellungen erzeugen aber auch die Spannung, zu erfahren, wie sich die 
Wandlung  – gesellschaftshistorisch wie auch rechtlich  – hin zum modernen 
Familienbild vollzogen hat.

Die Autorin schafft durch ihre Arbeit ein komplexes Gesamtbild davon, wel-
che Akteure an den jeweiligen Reformprozessen maßgeblich beteiligt waren 
und welche Argumentationslinien dabei verfolgt wurden. Sie zeigt Gemein-
samkeiten und Unterschiede in den Ländern auf und generiert durch den 
Rechtskulturvergleich einen Gesamtkontext, aus dem sich die Besonderheiten 
der deutschen Rechtsentwicklung, insbesondere die bedeutende Rolle des Bun-
desverfassungsgerichts, ablesen lassen. Zugleich verdeutlicht die Arbeit, wie die 
beiden in ihrer Ausgangslage völlig unterschiedlichen Rechtsordnungen auf 
eine sich wandelnde Gesellschaft reagiert haben und wie beide Reformprozesse, 
die jeweils von unterschiedlichen Argumentationslinien bestimmt waren, 
schließlich in einer rechtlichen Gleichstellung mündeten.

Antonia Schnitzler hat sich keine leichte Fragestellung vorgenommen. Ihr ge-
lingt es aber, das dogmatisch schwer zu greifende Thema einzufangen, wissen-
schaftlich zu strukturieren und gründlich zu untersuchen. Die Arbeit ist daher 
sowohl hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise als auch hin-
sichtlich der Thematik sehr lesenswert.

Hamburg Sophia Schulz
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